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Aufgabe amtliche Veröffentlichung am 11.8.2020 erscheint am 14.8.2020 

 
 
Sommer-Einwohnergemeindeversammlung ersatzlos gestrichen 
 
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 10.8.2020 entschieden, dass die Sommer- 
Einwohnergemeindeversammlung vom 28.8.2020 infolge der Situation rund um Corona er-
satzlos gestrichen wird. Am 28.8.2020 findet somit keine Gemeindeversammlung in Oberwil-
Lieli statt. 
Die Gemeinde Oberwil-Lieli hat 1'770 Stimmberechtigte und die Gemeindeversammlungen 
werden von einem schönen Anteil dieser Stimmberechtigten jeweils besucht. Der grösste 
Raum in Oberwil-Lieli – die Mehrzweckhalle – fasst mit Auflagen maximal 300 Personen. 
Aktuell könnten 3 Sektoren à je maximal 100 Personen ausgeschieden werden. 
Für den Fall, dass mehr wie 300 Stimmberechtigte teilnehmen möchten, könnte die Ver-
sammlung also nicht in der Mehrzweckhalle durchgeführt werden. Der gedeckte Pausenplatz 
kommt infolge Akustik (vor allem bei Regen) nicht in Frage. 
Auf einer offenen Wiese möchte der Gemeinderat die Gemeindeversammlung auch nicht 
durchführen, weil da die Technik und die Unsicherheit von der Wetterlage Probleme darstel-
len. 
Diverse Stimmbürger haben dem Gemeinderat mitgeteilt, dass sie nicht an der geplanten 
Gemeindeversammlung teilnehmen würden wegen dem Corona-Risiko. Der Gemeinderat 
will die Bevölkerung keinen gesundheitlichen Risiken aussetzen. Zudem wäre die demokrati-
sche Meinungsbildung mittels Gemeindeversammlung vor diesem Hintergrund nicht sicher-
gestellt. Wir hoffen auf Ihr Verständnis für den Entscheid, die Versammlung abzusagen und 
über die vier dringlichen Traktanden an der Urne zu beschliessen. 
Siehe bitte Urnengang vom 27.9.2020. 
 
 
Urnengang vom 27.9.2020 
 
Am 27.9.2020 findet bereits ein eidgenössischer und kantonaler Urnengang statt. Auch sind 
auf dann die Ersatzwahlen der Schulpflege von Oberwil-Lieli angesetzt. Hinzu kommen nun 
vier Abstimmungen der Gemeinde und zwar folgende: 

- Traktandum 4 «Beitritt zur ZSO/RFO Freiamt bzw. Gemeindeverband Bevölkerungs-
schutz und Zivilschutz Freiamt» 

- Traktandum 5 «Gesamtrevision NUPLA Bauzonen und Kulturland inkl. BNO» 
- Traktandum 8 «Neue Lösung betreffend Mittagstisch und Randstundenbetreuung 

(unter Berücksichtigung der neu eingeführten Blockzeiten); Genehmigung Budget 
und Tarif ab Schuljahr 2020/2021 sowie Anpassung Kinderbetreuungsreglement und 
Genehmigung Betriebsordnung mit Tarifen der Gemeinde Oberwil-Lieli» 

- Traktandum 9 «Verpflichtungskredit für die Sanierung der Augenweidstrasse für 
total CHF 2'784’000.  
9.1 Strassenbau CHF 1'004’000 
9.2 Wasserleitung CHF 455’000 
9.3 Kanalsanierung Abwasser inkl. Meteorwasserleitung CHF 697’000 
9.4 Elektro CHF 628’000» 

 
Vorerst verweisen wir auf die entsprechenden Seiten der Botschaft, welche bereits Anfang 
August 2020 in alle Haushalte verschickt worden ist. Bitte bewahren Sie die Botschaft auf. 
Weitere Exemplare können gerne bei der Gemeindekanzlei (Telefon 056 648 42 22 oder 
Email gemeindekanzlei@oberwil-lieli.ch) bestellt werden. 
Mit den Abstimmungsunterlagen werden zudem für die einzelnen Traktanden entsprechende 
Texte vorbereitet. Die Postaufgabe der Abstimmungs- und Wahlunterlagen erfolgt bis am 
28.8.2020. 
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Publikation Gesuche um ordentliche Einbürgerung 
 
Folgende Personen haben bei der Gemeinde Oberwil-Lieli ein Gesuch um ordentliche 
Einbürgerung gestellt: 
 
- Schäfer Christian Axel, 1971, männlich, deutscher Staatsangehöriger, Weisser-

lenweg 23, 8966 Oberwil-Lieli 
 
- Schäfer Mitra, 1971, weiblich, deutsche Staatsangehörige, Weisserlenweg 23, 

8966 Oberwil-Lieli 
 
- Schäfer Nick Matin, 2007, männlich, deutscher Staatsangehöriger, Weisserlenweg 

23, 8966 Oberwil-Lieli 
 
- Schäfer Nina Mona, 2010, weiblich, deutsche Staatsangehörige, Deutschland, 

Weisserlenweg 23, 8966 Oberwil-Lieli 
 
- Lyhs Svenja, 1977, weiblich, deutsche Staatsangehörige, Juchächerstrasse 7, 

8966 Oberwil-Lieli 
 
 

Jede Person kann innert 30 Tagen seit der amtlichen Publikation dem Gemeinderat 
eine schriftliche Eingabe zu den Gesuchen einreichen. Diese Eingaben können sowohl 
positive wie negative Aspekte enthalten. Der Gemeinderat wird die Eingaben prüfen 
und in seine Beurteilung einfliessen lassen. 
 


